
 

 
 

   
  BOTSCHAFT 
 
 
FÜR DIE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 
MITTWOCH, 11. DEZEMBER 2013 - 20.00 UHR 
IN DER TURNHALLE SCHULHAUS RÄBLI 
 
 
 
Traktanden 
 
 
1. Voranschlag 2014 

- Genehmigung Voranschlag 2014 sowie Festsetzung der Steueranlage und der Liegen-
schaftssteuer 

- Kenntnisnahme Finanzplan 2014 – 2018 
 
2. Polizeireglement 

- Genehmigung 
 
3. Gebührenreglement – Ergänzungen 

• Einbürgerungstest – Art. 18 Abs. 3 
• Gemeindeliegenschaften - Benützung - Art. 43 Abs. 1 bis 4 
• Dorfzeitung – Inserate + Werbung – Art. 44 Abs. 1 bis 2 

- Genehmigung 
 
4. Verpflichtungskredit Sanierung öffentliche Beleuchtung Safnern 

- Genehmigung 
 

5. Orientierungen 
 

6. Verschiedenes 
 
 
Die Akten zu den Traktanden 1, 2 und 3 liegen bei der Gemeindeverwaltung Safnern 30 Tage vor 
der Versammlung öffentlich auf. Diese können während den Schalteröffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Der Voranschlag 2014, der Finanzplan, das Polizeireglement und das Gebührenreglement kön-
nen bei der Gemeindeverwaltung gratis bezogen werden. 

1 
 

 
 
 

 BOTSCHAFT 
 
 
 
FÜR DIE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 
MITTWOCH, 10. JUNI 2015 - 20.00 UHR 
 
IM SAAL DES RESTAURANT STERNEN 
 
 
 
Traktanden 
 
 
1. Jahresrechnung 2014 

- Genehmigung 
- Kenntnisnahme Bericht Revisionsstelle  

 
2. Verpflichtungskredit Sanierung Ziltenweg  

(Ersatz Wasserleitung und Sanierung Strasse) 
- Genehmigung 

 
3. Orientierungen 

 
4. Verschiedenes 
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Die Akten zu Traktandum 1 liegen bei der Gemeindeverwaltung Safnern 30 Tage vor der Ver-
sammlung öffentlich auf. Diese können während den Schalteröffnungszeiten eingesehen werden.  
 
Die Jahresrechnung 2014 kann bei der Gemeindeverwaltung gratis bezogen werden und ist auf 
der Homepage aufgeschaltet.  
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt spätestens 7 Tage nach der Versammlung wäh-
rend 30 Tagen öffentlich auf. Während der Auflage kann schriftlich Einsprache beim Gemeinderat 
erhoben werden. 
 
Allfällige Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung, schriftlich und begründet, beim Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne, Schloss, 2560 
Nidau, einzureichen (Art. 63 ff VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfah-
rensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Art. 49 a GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
Alle Bürgerinnen und Bürger von Safnern sind zur Versammlung freundlich eingeladen. Stimmbe-
rechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer ab 18 Jahren, die mindestens seit drei Monaten in 
der Gemeinde Safnern angemeldet sind. Es werden keine persönlichen Stimmkarten versandt. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 
 
Der Gemeinderat 
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Traktandum 1  Referent: 
Jahresrechnung 2014  Dieter Winkler 
 
Bericht 
Der Voranschlag für das Jahr 2014 sah einen Aufwandüberschuss von Fr. 471'250.00 vor. Die 
Rechnung 2014 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 9'116'019.11 und einem Ertrag von 
Fr. 9'074'158.01 nach Vornahme der ordentlichen und übrigen Abschreibungen mit einem Auf-
wandüberschuss von Fr. 41'861.10 ab. Gegenüber dem Voranschlag entspricht dies einer Besser-
stellung von Fr. 429'388.90. 
 
Die Nachkredite betragen insgesamt Fr. 557'903.55, davon sind Fr. 542'168.70 gebunden und 
Fr. 15'734.85 liegen in der Kompetenz des Gemeinderates.  
 
Untenstehend eine Zusammenstellung der Rechnung 2014 sowie die wichtigsten Begründungen 
dazu. 
 
Die Jahresrechnung der Gemeinde Safnern schliesst per 31. Dezember 2014 wie folgt ab: 
 
Ergebnis vor Abschreibungen 
Aufwand Fr. 8'482'661.36 
Ertrag Fr. 9'074'158.01 
Ertragsüberschuss brutto Fr. 591'496.65 
 
Ergebnis nach Abschreibungen 
Ertragsüberschuss brutto Fr. 591'496.65 
Harmonisierte Abschreibungen Fr. 434'237.75 
Übrige Abschreibungen Elektroversorgung Fr. 199'120.00 
Aufwandüberschuss Fr. 41'861.10 
 
Der Aufwandüberschuss von Fr. 41'861.10 wurde dem Eigenkapital belastet. Dieses beträgt somit 
per 31. Dezember 2014 Fr. 1'895'130.12. 
 
 
Laufende Rechnung 
Hier einige Begründungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag, welche zum Er-
gebnis der Rechnung 2014 geführt haben: 
 
Allgemeine Verwaltung (weniger Nettoaufwand Fr. 93'566.09) 
Aufgrund der Reduktion des Gemeinderates von 7 auf 5 Gemeinderäte im 2013, wurden die Ent-
schädigungen und Sitzungsgelder zu hoch budgetiert. Der Aufwand für die EDV-Servicekosten 
und die Dienstleistungen für das Rechenzentrum betrug rund Fr. 14‘000.00 weniger. 
 
Öffentliche Sicherheit (weniger Nettoaufwand Fr. 20'860.20) 
Bei den Dienstleistungen, Honorare Bauwesen ergeben sich tiefere Kosten von Fr. 27‘937.85; da-
her auch weniger Einnahmen bei den Rückerstattungen Gebühren Baupolizei von Fr. 15‘330.35. 
 
Bildung (weniger Nettoaufwand Fr. 185'577.15) 
Die Schulkostenbeiträge der auswärtigen Kinder, welche in Safnern zur Schule gehen, wurden mit 
Fr. 39‘064.00 verrechnet. Der Beitrag an den Gemeindeverband Bildung Gottstatt fiel um 
Fr. 116‘802.45 tiefer aus als budgetiert. 
 
Kultur und Freizeit (weniger Nettoaufwand Fr. 14'842.30) 
Keine grösseren Abweichungen zum Voranschlag. 
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Gesundheit (weniger Nettoaufwand Fr. 2'872.70) 
Keine grösseren Abweichungen zum Voranschlag. 
 
Soziale Wohlfahrt (weniger Nettoaufwand Fr. 30'810.05) 
Der Gemeindeanteil an den Lastenausgleich EL ist um Fr. 26'969.00 tiefer, derjenige an die Sozi-
alhilfe um Fr. 25‘414.35 höher als budgetiert. Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst Orpund 
fiel um Fr. 27‘841.80 tiefer aus. 
 
Verkehr (weniger Nettoaufwand Fr. 96'586.95) 
Der Aufwand der Wegmeister wird anhand der Arbeitsrapporte auf die anderen Funktionen bela-
stet. Diese Verrechnung fiel um Fr. 22‘200.00 höher aus als erwartet. Die Auslastung für die SBB-
Tageskarten betrug 2014 insgesamt 94,16 %. Der Gemeindeanteil an den Lastenausgleich öffent-
licher Verkehr ist um Fr. 34‘243.00.00 tiefer ausgefallen. 
 
Umwelt und Raumordnung (weniger Nettoaufwand Fr. 17'249.80) 
Bei der Seeländischen Wasserversorgung musste im vergangenen Jahr weniger Wasser bezogen 
werden, daher entstand ein Minderaufwand von Fr. 11‘911.90. Der Mehrertrag beim Wasserver-
kauf belief sich auf Fr. 14‘797.40. Die Spezialfinanzierung Wasser schliesst mit einer Einlage in 
den Rechnungsausgleich von Fr. 112'599.45 ab.  
Bei der Spezialfinanzierung Abwasser erhöht sich die Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt 
aufgrund der Anlagebuchhaltung der GEP. Die Spezialfinanzierung Abwasser schliesst mit einer 
Entnahme aus dem Rechnungsausgleich von Fr. 72'281.10 ab.  
Die Spezialfinanzierung Abfall wird mit einer Einlage in den Rechnungsausgleich von Fr. 5'630.21 
ausgeglichen. 
Der Betrag von Fr. 276‘604.65 für die Planungsmehrwerte wurde gemäss Reglement in die Spezi-
alfinanzierung eingelegt. 
 
Volkswirtschaft (weniger Nettoaufwand Fr. 1'204.10) 
Im Jahr 2014 fiel der Aufwand für Strom und Netznutzung tiefer aus als angenommen; jedoch sind 
ergibt sich auch ein Minderertrag beim Stromverkauf. Die Abschreibungen reduzierten sich, da 
nicht alle Investitionen ausgeführt wurden. Die Gemeindeabgabe von 1 Rp. pro kWh beläuft sich 
auf Fr. 87‘725.25. Die Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung schliesst mit einer Einlage in 
den Rechnungsausgleich von Fr. 114'867.75 ab.  
 
Finanzen und Steuern (weniger Nettoertrag Fr. 34'180.44) 
Bei den Einkommenssteuern und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sowie bei den 
Quellensteuern haben wir Fr. 230'504.30, bei den Gewinn-, Kapital- und Holdingsteuern 
Fr. 176‘600.15 weniger eingenommen. Bei den Nachsteuern und Bussen und Grundstückgewinn-
steuern sind die Einnahmen um Fr. 179'655.60 höher ausgefallen. Der Zuschuss Disparitätenab-
bau (Finanzausgleich unter den Gemeinden) fiel um Fr. 36‘254.00 höher aus als erwartet. Die 
harmonisierten Abschreibungen fielen tiefer aus, da nicht alle Investitionen ausgeführt wurden. Bei 
den übrigen und verrechneten Abschreibungen wurden nicht alle Abschreibungen im Bereich Elek-
troversorgung benötigt, da einige Investitionen nicht ausgeführt wurden.  
 
 
Bestandesrechnung 
Das Finanzvermögen nahm im Berichtsjahr um Fr. 578'307.34 ab. Dies beruht auf der Abnahme 
der flüssigen Mittel und Guthaben. Das Verwaltungsvermögen beträgt nach den harmonisierten 
und zusätzlichen Abschreibungen 1,615 Mio. Franken. Das Fremdkapital hat im Berichtsjahr um 
Fr. 1‘144‘489.00 abgenommen. Diese Abnahme ist auf die Rückzahlung eines Darlehens zurück-
zuführen. 
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Investitionsrechnung 
Im Berichtsjahr 2014 gab es Nettoinvestitionen von Fr. 534'785.15. Diese setzen sich wie folgt zu-
sammen:  
 
Ausgaben 
Sanierung Verwaltungsgebäude Fr. 480.00 
Sanierung Safnernbrücke Fr. 1'250.00 
Rahmenkredit Strassen 2014 – 2018 Fr. 33‘800.40 
Kandelaber Ersatz Leuchten Fr. 2'334.15 
Sanierung Kandelaber Fr. 4‘023.25 
Sanierung Ziltenweg Anteil Strasse Fr. 5‘686.65 
Wasserversorgung Fr. 210'187.80 
Abwasserentsorgung Fr. 414'924.95 
Detailplanung Dorfbach Fr. 12‘678.25 
Revision Ortsplanung/Baureglement Fr. 1'015.80 
UeO Dorfkern Fr. 48'322.55 
Elektroversorgung Fr. 240‘926.45 
 
Einnahmen 
Anschlussgebühren Wasserversorgung Fr. 192‘722.90 
Subventionsbeiträge Wasserversorgung Fr. 19‘444.50 
Anschlussgebühren Abwasserentsorgung Fr. 208'997.70 
Anschlussgebühren Elektroversorgung Fr. 19‘680.00 
 
 
Antrag 
− Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2014 mit einem 

Aufwandüberschuss von Fr. 41‘861.10 zu genehmigen. 
− Vom Bericht der Revisionsstelle ist Kenntnis zu nehmen. 
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Traktandum 2 Referenten: 
Verpflichtungskredit Sanierung Ziltenweg  Thomas Winterhalder/Urs Rihs 
(Ersatz Wasserleitung und Sanierung Strasse)  
 
Herr Arthur Weber, Ingenieurbüro AWEnida AG, Nidau steht für Fragen zur Verfügung. 
 
Bericht 
Im Auftrag der Betriebekommission und des Gemeinderates wurde das Ingenieurbüro AWEnida 
AG, Arthur Weber, beauftragt, eine Projektplanung für den Ersatz der Wasserleitung im Ziltenweg 
und gleichzeitigen Strassensanierung vorzunehmen. 
 
Der Erläuterungsbericht mit Kostenvoranschlag für die Sanierung der Wasserleitung im Ziltenweg 
sowie die Strassensanierung wurde der Betriebekommission und dem Gemeinderat unterbreitet. 
 
Aus dem Erläuterungsbericht von AWEnida AG geht folgendes hervor: 
 
Wasserleitung 
Die Wasserleitung im Ziltenweg wurde 1949 erstellt und ist damit eine der älteren Wasserleitungen 
in der Gemeinde Safnern. 
Wegen sich häufenden Wasserleitungsbrüchen wurde vor einigen Jahren bereits ein kurzes 
Teilstück erneuert. 
Um die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten, soll die Wasserleitung im Ziltenweg 
ersetzt werden. Ältere Hausanschlussleitungen werden im Strassenbereich ebenfalls erneuert. 
 
Mischwasserleitung 
Die Mischwasserleitung J22 bis J25 und J19 bis J25 weist ebenfalls Schäden und Mängel auf. 
Deren Sanierung ist für 2015 vorgesehen im Rahmen der GEP-Kanalsanierungen 2013-2017. 
Die Mischwasserleitung ist damit nicht Bestandteil dieses Projekts. 
 
Strassensanierung 
Der Belag des Ziltenweg ist teilweise stark aufgerissen. Dies weist auf einen ungenügenden 
Oberbau hin (Fundationsschicht und / oder Belag). 
 
Durch die Grabarbeiten für die Wasserleitung wird der Oberbau im Grabenbereich verstärkt, so 
dass die Strasse dort saniert ist. 
 
Im Kostenvoranschlag ist eine neue Fundationsschicht d = 40 cm und ein neuer 
Asphaltbetonbelag aus ACT 22 N d = 70 mm und AC 11N d = 35 mm eingerechnet. 
Sofern sich zeigt, dass die Fundationsschicht für die Verkehrsbelastung genügt, wird nur der 
Asphalt Belag erneuert und dort wo erforderlich, ebenfalls die Fundationsschicht ergänzt. 
Auf der Südseite der Strasse werden die Abschlüsse so gestaltet, dass das Oberflächenwasser 
nicht mehr in die angrenzenden Grundstücke fliesst, sondern den drei neuen Strassenabläufen 
zufliesst. 
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Finanzielles 
Gemäss detailliertem Kostenvoranschlag: 
 
Anteil Erneuerung Wasserleitung inkl. MwSt. Fr. 200‘000.00 
Anteil Strassensanierung inkl. MwSt. Fr. 230‘000.00 
Total Verpflichtungskredit inkl. MwSt. Fr. 430‘000.00 
 
 
Finanzierungsnachweis 
Erneuerung Wasserleitung 
Der Wiederbeschaffungswert erhöht sich um Fr. 136'000.00, Nutzungsdauer von 80 Jahren ergibt 
eine Erneuerungsrate von 1.25%. Damit belaufen sich die Werterhaltungskosten auf Fr. 1'700.00, 
davon wird in die Spezialfinanzierung Werterhalt 80% eingelegt, d.h. die Einlage Werterhalt beträgt 
jährlich Fr. 1'360.00. Die kalkulatorischen Zinsen belaufen sich auf jährlich rund Fr. 4'100.00. Der 
Rechnungsausgleich der Spezialfinanzierung Wasserversorgung beläuft sich per 31. Dezember 
2013 auf Fr. 234'584.10. 
 
Strassensanierung 
Die Kapitalkosten (Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen) betragen im ersten Jahr rund Fr. 
25'000.00. Ab Einführung von HRM2 per 1. Januar 2016 wird das bestehende 
Verwaltungsvermögen während 8 bis 16 Jahren linear abgeschrieben. Der Deckbelag mit Kosten 
von Fr. 27'300.00 wird erst im 2016 ausgeführt. Diese werden nach HRM2 mit einer 
Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben, dies ergibt lineare Abschreibungen von jährlich Fr. 
680.00. Ein Steueranlagezehntel beträgt rund Fr. 206'000.00. 
 
Die Tragbarkeit ist aufgrund der oben erwähnten Details gegeben und kann aus eigenen Mitteln 
finanziert werden. Dieses Projekt ist im Finanzplan 2015 – 2019 aufgeführt. 
 
 
Empfehlung Gemeinderat 
Der Gemeinderat Safnern spricht sich für das Projekt Sanierung des Ziltenwegs aus, um die konti-
nuierliche Erneuerung des Leitungs- und Strassennetzes in Safnern zu gewährleisten und unnöti-
ge Kosten und Versorgungsunterbrüche infolge von Leistungsbrüchen zu vermindern. Die Sanie-
rungsarbeiten sollen bereits im Sommer 2015 in Angriff genommen werden, damit die Arbeiten bis 
zum Wintereinbruch ausgeführt sind. Der Deckbelag wird voraussichtlich 2016 erstellt. 
 
 
Antrag 
− Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung eines Verpflich-

tungskredits von Fr. 430‘000.00 inkl. MwSt., für die Erneuerung der Wasserleitung Ziltenweg 
und die Sanierung der Strasse. 
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Traktandum 3  
Orientierungen 
 
 
Wasserbauplan Dorfbach Safnern / Überbauungsordnung (UeO) Dorfkern 
Mit Leitverfügung vom 22. August 2015 des Kantonalen Tiefbauamtes des Kantons Bern, OIK III, 
wurde die Vorprüfung des Wasserbauplans eingeleitet und diverse Stellen um einen Amtsbericht, 
Fachbericht oder eine Stellungnahme angefragt. Gemäss Vorprüfungsbericht vom 23. Dezem-
ber 2014 des OIK III entspricht das Projekt den Planungs- und Handlungsgrundsätzen des Geset-
zes über Gewässerunterhalt und Wasserbau vom 14. Februar 1989 (WBG). Ebenfalls entspricht 
das Projekt der Wegleitung des Bundesamtes für Umwelt BAFU «Hochwasserschutz an Fliessge-
wässern» und der Empfehlung über den Raumbedarf Fliessgewässer. 
Diverse Massnahmen, resultierend aus den Fachberichten verschiedener Amts- und Fachstellen, 
sind nun durch den Gemeinderat zu prüfen und in das Projekt einzuarbeiten. 
 
Aufgrund dieser Sachlage hat der Gemeinderat über beide Projekte einen sofortigen Planungs-
stopp ausgesprochen, bis weitere Abklärungen bezüglich der noch vorzunehmenden Massnahmen 
gemäss Vorprüfung sowie der resultierenden Mehrkosten in der Planungsphase des Wasserbau-
plans geklärt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Standort Defibrillatoren in Safnern 
Neu steht beim Gemeindehaus sowie beim Schulhaus Raebli je ein Defibrillator für Notfälle zur 
Verfügung. 
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Weitere wichtige Termine: 
 
Fête de la Musique Sonntag, 21. Juni 2015 
 
 
1. Augustfeier Samstag, 1. August 2015 
 
 
Neuzuzügertreffen Montag, 17. August 2015 
 
 
Seniorenfahrt Mittwoch, 2. September 2015 
 
 
Clean-Up-Day Safnern Samstag, 12. September 2015 
 
 
Jungbürgerfeier Freitag, 23. Oktober 2015 
 
 
Jubilarenkonzert Sonntag, 25. Oktober 2015 
 
 
Ordentliche Gemeindeversammlung Mittwoch, 09. Dezember 2015 
 
 
Kantonale und Eidgenössische Abstimmungen Sonntag, 14. Juni 2015 
 Sonntag, 29. November 2015 
 
 
National- und Ständeratswahlen Sonntag, 18. Oktober 2015 
Allfälliger zweiter Wahlgang Sonntag, 15. November 2015
 oder 29. November 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Traktandum 4 
Verschiedenes  
 
Im Anschluss der Gemeindeversammlung offeriert die Einwohnergemeinde im Restaurant Sternen 
einen Apéro.  
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Allgemeine Informationen 
 
Mittagstisch 2015 
Der „offene Mittagstisch“ findet jeweils am ersten Donnerstag im Monat statt. Im Jahr 2015 sind die 
Daten wie folgt: 
 
2. Juli 2015 Restaurant Rössli 
6. August 2015 Restaurant Sternen 
3. September 2015 Restaurant Rössli 
1. Oktober 2015 Restaurant Sternen 
5. November 2015 Restaurant Rössli 
3. Dezember 2015 Restaurant Sternen 
 
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis am Vortag um 16.00 Uhr bei dem jeweili-
gen Restaurant unerlässlich. 
 
 
 
 
 
 
Trinkwasserkontrollen 
Die Trinkwasserkontrolle der Wasserversorgung Safnern durch das Kantonale Laboratorium Bern 
vom hat folgende Resultate ergeben: 
 
Herkunft:  Stollenfassung Burirain und Quellgebiet Riedrain 
Behandlungsart:  sämtliches Trinkwasser wird UV-behandelt 
 
Quellen Burirain (Wasserprobe vom 18. Februar 2015): 
Härtegrad 38.4 ºf Richtwert 10 – 50 
Calcium 116.7 mg/l Richtwert bis 200 
Magnesium 22.5 mg/l Richtwert bis 50 
Nitrat 21.0 mg/l Richtwert 40 
 
Quellen Riedrain (Wasserprobe vom 31. März 2015): 
Härtegrad 37.7 ºf Richtwert 10 – 50 
Calcium 102.3 mg/l Richtwert bis 200 
Magnesium 29.6 mg/l Richtwert bis 50 
Nitrat 4.6 mg/l Richtwert 40 
 
Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse: 
Escherichia coli nicht nachweisbar 
Enterokokken nicht nachweisbar 
Aerobe, mesophile Keime nicht nachweisbar 
 
Bei Fragen zur Trinkwasserversorgung wenden Sie sich an die Gemeindeverwaltung unter Telefon 
032 356 02 60 oder an unseren Wasserwart, Martin Fuchs unter Natel 079 215 45 59. 
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Baugesuche 
Baubewilligungspflicht / -freiheit 
 
Grundsätzlich gilt: „Wer bauen will, benötigt eine Baubewilligung!“ 
 
In Artikel 6 des Dekrets über das Baubewilligungsverfahren (BewD) sind die baubewilligungsfreien 
Vorhaben aufgelistet. Bei Unsicherheiten über die Baubewilligungspflicht resp. -freiheit empfiehlt 
es sich, frühzeitig mit der Gemeindeverwaltung Kontakt aufzunehmen. 
 
Vorbehalten bleibt die Einschränkung der Baubewilligungsfreiheit nach Art. 7 BewD. 
 
Baugesucheingabe 
Das Baugesuch muss bei der Einreichung bei der Gemeindeverwaltung Safnern folgende Unterla-
gen aufweisen:  
• ausgefüllte Baugesuchformulare 

• offizieller und aktueller Situationsplan des Geometers  

• Projektpläne  

Die Unterlagen sind grundsätzlich im Doppel und unterschrieben einzureichen. Je nach Bauvorha-
ben sind noch Nebenbewilligungen einzuholen. Dadurch erhöht sich die Anzahl Kopien der Pläne 
und Formulare, da komplette Dossiers an andere Amtsstellen gesandt werden müssen. 
 
 
Richtlinien „Baubewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien“ 
 
Im Kanton Bern sind gemäss dem kantonalen Baubewilligungsdekret (BewD) Anlagen zur Gewin-
nung von erneuerbaren Energien, die auf Gebäuden angebracht oder als kleine Nebenanlagen zu 
Gebäuden erstellt werden baubewilligungsfrei, wenn sie den kantonalen Richtlinien entsprechen 
und keine Schutzobjekte betroffen sind. 
 
 
Baubewilligungspflichtige Solaranlagen 
 
• Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien brauchen immer eine Baubewilligung, wenn sie 

an einem schützenswerten oder an einem erhaltenswerten Baudenkmal, in einem Ortsbild-
schutzperimeter oder in einer Baugruppe erstellt werden sollen (K-Objekt). 

• Anlagefelder, die von der Rechteckform (L-Formen, U-Formen, Stufenabschlüsse etc.) abwei-
chen sind baubewilligungsfrei, wenn sie als kompakte Fläche zusammenhängen. 

• Aufgeständerte Solaranlagen auf geneigten Dächern, die die Dachfläche im rechten Winkel um 
mehr als 20cm überragen, sind baubewilligungspflichtig. 

• Solaranlagen an Fassaden und Fassadenelementen wie Balkonen sind immer baubewilli-
gungspflichtig. 

• Nebenanlagen über 10 m² und freistehende Solaranlagen sind baubewilligungspflichtig. 
 
Die kantonalen Richtlinien können beim Amt für Umweltkoordination und Energie bezogen oder 
unter www.energie.be.ch heruntergeladen werden. 
 
Für Auskünfte, Bauvoranfragen und die notwendigen Baugesuchformulare steht Ihnen die Ge-
meindeverwaltung, Tel. 032 356 02 60 gerne zur Verfügung.  
 
Baukommission Safnern 




